
Art. 16 Ökonomische Grundlagen

Artikel 16
Enteignungen sind nur für gemeinnützige Zwecke auf gesetzlicher Grundlage 

und gegen angemessene Entschädigung zulässig. Sie dürfen nur erfolgen, 
wenn auf andere Weise der angestrebte gemeinnützige Zweck nicht erreicht 
werden kann.
Übersicht

I. Die verfassungsrechtliche Regelung
1. Nicht auf Sozialisierung bezogen
2. Enteignung

a) Begriff
b) Eingriff zu Gunsten der Gesellschaft
c) Volkseigentum am enteigneten Objekt

3. Prüfstein für die verfassungsrechtliche Garantie des Eigentums
4. Voraussetzungen und Folgen der Enteignung

a) Gemeiner Nutzen als Zweckbestimmung der Enteignung
b) Enteignung als ultima ratio
c) Gesetzliche Grundlage als Voraussetzung
d) Entschädigung als Folge der Enteignung 
c) Fehlen der Rechtsweggarantie

5. Enteignungsgleicher Eingriff
6. Verhältnis zu den vor Erlaß der Verfassung ergangenen Bestimmungen
7. Einziehung - keine Enteignung im Sinne des Art. 16

II. Regelungen der einfachen Gesetzgebung zu Fragen der Enteignung oder der Entschädigungen fiir 
Enteignungen
1. Enteignung im Zuge der Sozialisierung
2. Einzelenteignungen
3. Entschädigung fiir minderschwere Belastungen
4. Aufopferungsanspruch

a) Impfschäden
b) Wildschäden
c) Strahlenschäden

5. Entschädigung für Gläubiger Enteigneter
6. Keine Entschädigung für wegen Seuchengefahr getöteter Haustiere
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I. Die verfassungsrechtliche Regelung

1 1. Nicht auf Sozialisierung bezogen. In der Verfassung von 1949 befaßten sich die
Art. 23, 24 Abs. 2, 25 und 27 Abs. 1 mit der Enteignung. Danach durften Beschränkungen 
des Eigentums und Enteignungen nur zum Wohl der Allgemeinheit und auf gesetzlicher 
Grundlage vorgenommen werden. Sie sollten gegen eine angemessene Entschädigung er-
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